
 

 

Fragen und Antworten zu Lehrerkonferenz 

Die LK ist das Schulmitwirkungsgremium, in dem das Kollegium zu allen Sachverhalten, die die Arbeit an Schule 
beeinflussen, informiert werden müssen, Entscheidungen diskutieren und Beschlüsse fassen können. 

Mitglieder der Lehrerkonferenz 
Alle Lehrkräfte, MPT, Lehramtsanwärter:innen, sozialpädagogische Mitarbeiter:innen des Landes 
 

Vorsitz 
Schulleitung, Einladung erfolgt schriftlich, min. 7 Tage im Vorfeld unter Angabe der Tagesordnung 
 

Beschlussfassung 
Einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen; bei Stimmgleichheit wird die Stimme des Vorsitzenden 
doppelt gezählt 
 

Teilnahme 
Die Teilnahme ist verpflichtend. Bei Teilzeitkräften hat die BezReg Köln folgende Empfehlung 
ausgesprochen: 
„Immer dann, wenn normative oder strategische Entscheidungen der Schule vorbereitet oder getroffen 
werden, ist die Teilnahme auch von Teilzeitkräften bei diesen Konferenzen in vollem Umfang 
notwendig.“ 
 

Unterschied Lehrerkonferenz-Dienstbesprechung 
Die LK ist ein schulisches Mitwirkungsgremium 
Eine Dienstbesprechung kann kurzfristig, ohne Einladung und Tagesordnung von Mitgliedern einer SL 
einberufen werden. Es können keine Anträge gestellt oder Beschlüsse gefasst werden. Die Teilnahme 
an einer DB ist in der Regel verpflichtend. 
 

Aufgaben der LK 

• Grundsätze der Unterrichtsverteilung und Aufstellung von Stunden-, Aufsichts- und 
Vertretungsplänen, sowie Verabschiedung des Teilzeit- und Vertretungskonzepts. 

• Grundsätze zur Verteilung von Sonderaufgaben 

• Grundsätze für die Lehrerfortbildung 

• Grundsätze für die Festsetzung der individuellen Pflichtstundenzahl 

• Teilnahme an der Erprobung neuer Arbeitszeitmodelle 

• Einführung neuer Lernmittel 
 

Wahlen 
Im Rahmen der LK werden folgende Gremien gewählt 

• Schulkonferenzteilnehmenr:innen – Auswahlkommission – Teilkonferenz 

• Alle 4 Jahre wird der Lehrerrat neu gewählt, seit 2020 gibt es ein Rücktrittsrecht für Lehrerräte 

• Wahlen zur Schulkonferenz sind geheim und verpflichtend 
 

Protokolle 

• Die Niederschrift muss an alle Mitglieder versandt oder bereitgestellt werden. 
 

Sitzungsverlauf 

• Eröffnung, Leitung und Schließung durch die vorsitzende Person inkl. Vorstellung der 
Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

• Redezeit kann durch Gremiumsvotum beschränkt werden 

• Gesprächsinhalte die nicht zur Sache dienen, können unterbunden werden 

• Die Dauer einer Sitzung kann auf Antrag beschränkt 
 

Beschlüsse 

• Beschlüsse sind von der Schulleitung umzusetzen (§63 SchulG), sofern sie nicht rechtswidrig 
sind 

• Falls dem nicht nachgekommen wird, hat die Schulleitung dies zu begründen und formal zu 
beanstanden 

M e r k b l a t t  
Bezirkspersonalrat Hauptschule im Regierungsbezirk Köln    Stand: xx/xxxx 
 


